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RS OGH 1985/1/29 1Ob712/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.1985

Norm

VerG §4 Abs2

Rechtssatz

Grundsätzlich ist jedes Mitglied zur Stimmabgabe berufen. Die Satzungen können nur das Stimmrecht von gewissen

Voraussetzungen abhängig machen, so etwa von der Bezahlung des Mitgliedsbeitrages; aber auch eine von vornherein

gegebene Differenzierung in verschiedene Mitgliederklassen ist zulässig.

Entscheidungstexte

1 Ob 712/84

Entscheidungstext OGH 29.01.1985 1 Ob 712/84

Veröff: GesRZ 1985,38
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